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V

Vorwort

„Hic sunt leones“ hieß es auf alten Weltkarten, um unerforschte und für gefähr-
lich gehaltene Regionen zu markieren. Ähnliches gilt heute für das Statistikrecht.
Es ist aus rechtlicher Perspektive dramatisch untererforscht. Aufgrund seiner heraus-
ragenden praktischen Bedeutung, seiner Komplexität und seines grundrechtsensi-
blen Charakters stellt es hohe Anforderungen an seine Durchdringung. Daher lau-
ert die „Fehlergefahr“ in besonderem Maße.

Die geringe wissenschaftliche Erforschung überrascht insofern, als die Mutter
aller datenschutzrechtlichen Entscheidungen – das Volkszählungsurteil des Bundes-
verfassungsgerichts, das Ende 2023 sein vierzigjähriges Jubiläum feiert – auf dem
Gebiet des Statistikrechts erging. Das Urteil war Ausgangspunkt für eine Vielzahl
datenschutzrechtlicher Untersuchungen und Regelungen. Spätestens mit der Da-
tenschutzgrundverordnung der Europäischen Union ist die datenschutzrechtliche
Literatur kaum mehr überschaubar. Im Statistikrecht blieb es hingegen trotz zahl-
reicher Folgegesetze, Novellierungen des Bundesstatistikgesetzes und neuer Vor-
gaben der Europäischen Union bei einem einzigen verdienstvollen Kommentar
(Dorer/Mainusch/Tubies) aus dem Jahr 1988. Die Forschung fiel danach in einen
Dornröschenschlaf. Ausnahmen wie einzelne Aufsätze oder die Dissertation von
Holger Poppenhäger (Die Übermittlung und Veröffentlichung statistischer Daten
im Lichte des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, 1995) bestätigen die
Regel.

Der vorliegende Kommentar zum Bundesstatistikgesetz als Grundlage der statis-
tischen Arbeit in Deutschland möchte mit einer Mischung der Autorinnen und Au-
toren aus Wissenschaft, Behördenpraxis und Rechtsanwaltschaft einen Beitrag dazu
leisten, das Statistikrecht gleichsam wachzuküssen. Das erscheint in jüngster Zeit
wichtiger denn je, hat doch etwa die Coronakrise gezeigt, wie bedeutend eine
funktionsfähige Statistik für unsere Gesellschaft ist.

Die Idee zu diesem Unterfangen ist im Rahmen meiner Beratungstätigkeit und
der Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt entstanden. Ohne die groß-
zügige Unterstützung des Statistischen Bundesamtes wäre das vorliegende Werk
nicht möglich gewesen. Das gilt zunächst für die Bereitstellung von Personalmit-
teln, um an meinem Lehrstuhl die vorhandene Literatur zu sichten und die Manu-
skripte zu betreuen. Ebenso großen Anteil am Gelingen des Werkes hatten der
intensive Austausch zu den am Lehrstuhl angefertigten Kommentierungen und die
Übernahme von Kommentierungen durch Fachleute des Statistischen Bundes-
amtes.

Dankbar bin ich weiterhin dem Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für
Statistik, Dr. Thomas Gößl, und dem Präsidenten des Thüringer Landesamtes für
Statistik, Dr. Holger Poppenhäger, für den anregenden Austausch zu einzelnen Fra-
gen meiner Kommentierung, aber auch mit weiteren Kommentatoren des Lehr-
stuhls. Die Landesperspektive des vorliegenden Werkes wird nicht zuletzt an der
durchgängigen Berücksichtigung paralleler landesrechtlicher Vorschriften in den
Kommentierungen des Bundesstatistikgesetzes deutlich.

Großen Dank schulde ich sodann meinem Lehrstuhlteam und allen voran mei-
nem wissenschaftlichen Mitarbeiter, Herrn Christian Schmid. Ohne seinen un-
ermüdlichen Einsatz und seine große Umsicht bei der Betreuung des Gesamt-
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projektes wäre der Kommentar weder in der gebotenen Qualität noch Geschwin-
digkeit fertiggestellt worden. Hervorzuheben seien zudem die studentischen Hilfs-
kräfte Jonas Biebl, Karima-Felicitas Henß, Melissa Mahmoud, Elina Mayer, Anas-
tasia Paul, Antonia Schöne und Gregor Schwerda für ihre sorgfältige formale
Bearbeitung der Manuskripte.

Dank gilt ferner Herrn Dr. Johannes Wasmuth vom Verlag C. H. Beck für die
stets angenehme und zielführende verlegerische Betreuung.

Über Anmerkungen der Nutzerinnen und Nutzer dieses Werks oder Verbesse-
rungsvorschläge für künftige Auflagen freue ich mich sehr. Wenden Sie sich hierzu
bitte an bstatg-kommentar-kuehling@uni-regensburg.de.

Regensburg, im Oktober 2022 Jürgen Kühling
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